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Mündliche Anfrage

Unzulässige Nutzung von Bussonderfahrstreifen

Ich frage das Bezirksamt:

1. Wie bewertet das Bezirksamt die aktuelle Situation hinsichtlich der unzulässigen Nutzung von Busson-
derfahrstreifen im Bezirk Neukölln?

2. Welche Möglichkeiten sieht das Bezirksamt, gemeinsam mit der Polizei, dem Ordnungsamt oder der 
BVG gegen diese Verstöße vorzugehen?

Berlin-Neukölln, den 12.11.2025 SPD, Herr Hagen, Robert
(Antragsteller, Fragesteller bzw. Berichterstatter)

Abstimmungsverhalten: CDU SPD Grüne Die Linke AfD Frklose

☐ über Konsensliste JA ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ Einstimmig NEIN ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ENTH. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ergebnis:
☐ beschlossen mit Änderung ☐ Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ gewählt
☐ zurückgezogen ☐ vertagt ☐ gegenstandslos
☐ überwiesen in den Ausschuss für (federführend)
☐ zusätzlich in den Ausschuss für 
☒ beantwortet ☒ schriftlich
☐ GB I/BzBm ☐ GB II/BiKuSport ☒ GB III/Ord ☐ GB IV/StadtUmVer ☐ GB V/SozGes ☐ GB VI/Jug
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Bezirksamt Neukölln von Berlin 11.11.2025 
Geschäftsbereich III 3071 
Ord Dez 
 
Bezirksverordnetenvorsteher o.V.i.A. Sitzung am : 12.11.2025 
 Lfd. Nr. : 10.11 
 Drs. Nr. : 2116/XXI 
nachrichtlich den Fraktionen schriftlich : ☒ 
der CDU, SPD, Grüne, LINKE, AfD 
 

Beantwortung der Mündlichen Anfrage 
 
Unzulässige Nutzung von Bussonderfahrstreifen 

 
Sehr geehrter Herr Vorsteher, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Hagen, 
 
das Bezirksamt beantwortet Ihre mündliche Anfrage wie folgt: 
 
Zu 1. und 2.: 

Aus Sicht des Bezirksamtes bezieht sich die unerlaubte Nutzung von Bussonderfahrstreifen im 
Neuköllner Bezirksgebiet vorrangig auf das unerlaubte Befahren, weniger auf das unerlaubte 
Halten oder Parken. Die Überwachung des Fließverkehrs obliegt ausschließlich der Polizei 
Berlin. Im Bezug auf den ruhenden Verkehr sind Verstöße auf Busspuren insgesamt deutlich 
weniger gegenwärtig, als andere behindernde oder gefährdende viel häufiger zu treffende 
Feststellungen, wie z.B. das Halten oder Parken in zweiter Reihe sowie auf Radverkehrsanla-
gen. Halt- oder Parkverstöße auf Busspuren werden regelmäßig durch das Ordnungsamt ge-
ahndet. In diesem Zusammenhang wird oftmals auch die kostenpflichtige Umsetzung wider-
rechtlich abgestellter Fahrzeuge veranlasst. Auf Busspuren verfügt die BVG selbst über die 
Rechtsgrundlagen, geparkte Fahrzeuge ohne Hinzuziehung weitere Behörden kostenpflichtig 
umzusetzen. Dem Ordnungsamt sind zudem keine gegenwärtigen Hinweise, Beschwerden o-
der Unterstützungsersuchen der BVG zu "Busspuren" bekannt, die sich nicht auf temporäre 
Maßnahmen, wie z.B. Schienenersatzverkehr beziehen. 
 
  
 
Gerrit Kringel 
Bezirksstadtrat 
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